


nach dem Zivilrecht und dem GwG bleiben Gelder der Mandanten, egal wieviel oder wie 
lange sie auf dem Konto sind, „Fremdgelder“, d.h. der Kontoinhaber ist verpflichtet seiner 
Bank anzugeben, dass er Gelder für fremde Rechnung über das Konto leitet. Tut er dies 
nicht, hat er unrichtige Angaben gemacht, mit den entsprechenden Konsequenzen, die das 
Geldwäscherecht vorsieht (ggfls. Beendigung der Geschäftsbeziehung und 
Verdachtsmeldung). 
 
Des Weiteren führen die Kammern eine zu hohe Belastung an, die nicht im Verhältnis zum 
Nutzen der Konten für die Anwaltschaft stehe. Dem ist entgegenzuhalten, dass bei dem 
jetzigen Vorschlag der BRAK die Belastung identisch ist, nur, dass die Regelung an die 
falsche Stelle geschrieben wird. 
 
Auch das Argument der Kammern, die Einführung anlassloser Prüfungen von 
Sammelanderkonten greife in das anwaltliche Berufsgeheimnis ein, trägt nicht, da sie auch 
nicht mehr in das anwaltliche Berufsrecht eingreift, als jede andere gesetzlich vorgesehene 
Kontrolle. 
 




